
 
 

 

 

Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem 01. Januar 2023 

nur noch online möglich 
 

Ab dem 01. Januar 2023 muss der Antrag auf Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung 

nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 7 SGB VI zwingend elektronisch gestellt 

werden. Die bisherigen Papieranträge werden ab dem 01.01.2023 von der Deutschen 

Rentenversicherung Bund nicht mehr akzeptiert.  

 

Die berufsständischen Versorgungswerke stellen jedem abhängig beschäftigten Mitglied ein 

elektronisches Antragsformular auf ihrer Website und/oder in ihrem Mitgliederportal (soweit 

vorhanden) zur Verfügung. Wer mithin ab dem 01.01.2023 einen Befreiungsantrag stellen will, 

muss den dort angebotenen Link aufrufen und die sich daraufhin öffnenden Anmeldemasken 

ausfüllen, entweder durch ein Anklicken vorgegebener Antwortmöglichkeiten oder mittels des 

Ausfüllens der beschreibbaren Felder. Am Schluss ist der auf diese Weise ausgefüllte 

Befreiungsantrag per Klick abzusenden. 

 

In den elektronischen Eingabemasken ist gekennzeichnet, welche Eingabefelder zwingend, welche 

nach Möglichkeit und welche freiwillig auszufüllen sind. Außerdem werden an einzelnen Stellen 

besondere Hinweise gegeben. Dabei ist wichtig, dass eine schnelle Bescheidung eines Antrags 

durch die DRV Bund nur möglich ist, wenn möglichst gleich alle hierfür erforderlichen 

Informationen übermittelt werden.  

 

Wichtig: Den Befreiungsbescheid oder eine Ablehnung des Antrags erhält das Mitglied eines 

berufsständigen Versorgungswerkes wie bisher von der DRV Bund in schriftlicher Form. Die DRV 

Bund informiert das berufsständische Versorgungswerk dagegen elektronisch über ihre 

Entscheidung. Ungeklärt ist aktuell noch, ob der Arbeitgeber vom berufsständischen 

Versorgungswerk oder von der die Entscheidung aussprechenden DRV Bund über die 

Entscheidung in elektronischer Form informiert wird. Daher sollte zunächst noch unbedingt der 

Arbeitgeber über den Bescheid zum Befreiungsantrag unterrichtet werden. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf den Homepages der berufsständischen Versorgungswerke 

und auf der Homepage der ABV unter https://abv.de/. 
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